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ZUR DISKUSSION UM DIE TOTALREVISION

Zwischen Juni und Dezember dieses Jahres haben wir unseren Lesern acht gridssere
Beitrdge zur Debatte um eine Totalrevision der Bundesverfassung vorgelegt. Das
breite Meinungsspektrum reicht von der Darstellung der «Leitideen» durch Bundesrat
Kurt Furgler (Juni) bis zu Fritz Ebners entschiedener Absage im gegenwdirtigen Heft.
Obzwar sich die Beitrige nicht ohne arge Vereinfachung resiimieren liessen, sei stich-
wortartig erinnert, dass im Juniheft Albert Mossdorf, Finanzdirektor der Regierung
des Kantons Ziirich, Vorschlige zur neuen Aufgabenteilung zwischen Bund und Kan-
tonen unterbreitet hat, welche bei aller gebotenen grisseren Funktionalitit doch ver-
hindern sollten, dass «die Kantone zu Vollzugsorganen der Bundesverwaltung ab-
sinkens. Im September kam Peter Eberhard auf weitere Aspekte dieser Aufgaben-
teilung zuriick und betont, dass die mit bestimmten Optionen verbundenen Verzichte
deutlich zu machen seien. «Der Biirger muss wissen, wo und wie er mitreden kann».
Markus Schelker, Zentralsekretir der Gewerkschaft Bau und Holz, begriisste im
gleichen Heft das eindeutige Bekenntnis des Verfassungsentwurfs zum «sozial verant-
wortlichen Staat». Im Oktober untersuchte der Nationalokonom Beat Hotz die Span-
nung zwischen «Offenheit und Verfasstheits». Kommende Entwicklungen und damit
verbundene Anforderungen an den Staat seien nur begrenzt voraussehbar. Der Ent-
wurf biete «nicht mehr Staat, sondern einen anderen Staat», doch sei die Frage nach
den tragbaren Kompromissen zwischen Flexibilitidt und Schranken nicht leicht zu
beantworten. Henner Kleinewefers iibte im Novemberheft Kritik an einer im Auftrag
der Kommission fiir die Totalrevision erstellten Untersuchung zur Eigentumspolitik.
Die Fragen der Zielkonformitdit, der Verhiltnismdassigkeit der Mittel seien darin unge-
niigend verdeutlicht und dem Gesetzgeber keine Grenzen gesetzt, Bundesrat Furgler
hatte in seinem Beitrag zustimmend auf einen Kommentar Richard Reichs im Maiheft
«Von den Schwierigkeiten, eine neue Verfassung zu machen» hingewiesen. Daher sei
zum — provisorischen! — Abschluss unserer Debatte auf Richard Reichs Feststellung
im Novemberheft verwiesen, dass wir mit einer «Grauzone» zwischen staatlichem
Dirigismus und privater Initiative zu leben haben, doch stehe «nirgends geschrieben,
dass wir in ihr versinken miisseny.

Die Redaktion

FriTZ EBNER

In die verkehrte Richtung

Uberlegungen zum Verfassungsentwurf, insbesondere zum neuen Konzept
der Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik

Der Entwurf fiir eine totalrevidierte Bundesverfassung, der zur Zeit Gegen-
stand eines Vernehmlassungsverfahrens bildet, bedeutet in mancher Hin-
sicht eine radikale Abkehr von der geltenden Bundesverfassung. Wer ein
solches Projekt présentiert, muss gewichtige Argumente zur Hand haben,
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die zu dessen Gunsten sprechen. Die Neuerungen sind besonders markant
in den Gebieten, welche die Wirtschaftsordnung, die Eigentumsordnung,
die «Sozialordnung» (Sozialrechte) sowie die bundesstaatliche Ordnung,
inklusive die Finanzordnung, betreffen. Hier soll teils, nach dem erklirten
Willen der Expertenkommission, eine «offenere» Verfassung geschaffen,
teils soll wohl der Versorgungsstaat auf die Spitze getrieben werden.

Soll die Gesetzesﬂut noch grosser werden?

Ernste Zweifel, ob iiberhaupt eine Totalrevision der Verfassung in Gang
gesetzt werden soll und ob gar mit dem vorliegenden Entwurf der richtige
Weg signalisiert werde, melden sich sehr rasch. Ein Hauptargument der
Expertenkommission lautet so, dass die Staatsmaschine heute nur miithsam
und oft langsam arbeite; eine der wichtigsten Anderungen des Verfassungs-
entwurfs liege darin, alle mittelwichtigen Fragen auf die Gesetzesstufe zu
verweisen, was zu einer angemessenen Beschleunigung des Rechtsetzungs-
prozesses fiihren diirfte. Die Verfassung soll zugunsten des Gesetzgebers
ihrer normativen Kraft in weiten Bereichen beraubt werden.

Demgegeniiber wire viel eher die Frage aufzuwerfen, wie die Gesetz-
gebungsmaschinerie in eine langsamere Gangart versetzt werden konnte.
Die Klagen iiber die auf Hochtouren laufende Produktion neuer Rechts-
normen sind keine Schlagworte, sondern bringen ein echtes Problem zum
Ausdruck. Der Staat — Bund und Kantone — reglementiert das Leben der
Biirger und die Aktivitdt der Wirtschaft bereits heute zu stark, mit der Wir-
kung, dass der Freiheitsraum laufend eingeengt wird. Dies gilt auch fiir
den Bund in seinem Verhaltnis zu den Kantonen.

Bundeskanzler Karl Huber bestitigte diesen Sachverhalt in einem Vor-
trag vor dem Juristenverein Ziirich am 18. November 1976: «Inflation
heisst, wortlich genommen, Aufbldhung. Betrachtet man die quantitative
Entwicklung der Gesetzgebung, so ist die Gefahr einer Gesetzesinflation
in diesem Sinne nicht von der Hand zu weisen.» Auf die gleiche Problema-
tik machte der Bundesrat im Bericht iiber seine Geschiftsfilhrung im Jahr
1974 aufmerksam, indem er ausfiihrte, dass schon die Quantitit der not-
wendigen gesetzgeberischen Arbeit mit den vorhandenen Mitteln nur
schwer zu bewiltigen sei, wobei sich jedoch der Staat angesichts der sozia-
len, wirtschaftlichen und technischen Entwicklung, die nicht stillstehe, son-
dern sich eher beschleunige, seiner Verantwortung zur Rechtsetzung nicht
entzichen konne; der Bund werde seine verfassungsmissigen Auftrige er-
fiillen, seine Verpflichtungen einl6sen und sich auch neuen Aufgaben stel-
len miissen; hingegen werde er dazu kommen, seine Anstrengungen ver-
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mehrt nach klaren Zielsetzungen und daraus abgeleiteten Prioritdten aus-
zurichten.

Es ist per Saldo kein Nachteil, sondern gegenteils positiv zu werten, dass
nach heutiger Ordnung, wenn immer der Bund eine neue Aufgabe glaubt
iibernehmen zu miissen, in einem ersten Schritt die Bundesverfassung zu
andern ist und erst nachher der Bundesgesetzgeber titig werden kann. Ein
Gesetz, das aufgrund dieses zweistufigen Verfahrens mit einem Zeitauf-
schub von vielleicht zwei Jahren in Kraft treten kann, dafiir aber besser
und ausgereifter ist, verdient in aller Regel gegeniiber einem friihzeitigeren,
aber schlechteren Erlass den Vorzug.

Es kann sich, schon gar nicht fiir die nahe Zukunft, nicht darum han-
deln, mit einer neuen Bundesverfassung den Aufbruch zu verheissungs-
vollen Ufern einzuleiten, die erst noch in Nebel gehiillt sind. Das wesent-
liche Anliegen ist vielmehr darin zu erblicken, die Verhiltnisse zu konso-
lidieren und zu vermeiden, dass Staat und Wirtschaft dauernd iiberfordert
werden, selbst auf das Risiko hin, dass Unzulédnglichkeiten in Kauf zu neh-
men sind. Eine perfektionierte Staats-, Wirtschafts- und Gesellschaftsord-
nung wird es ohnehin nicht geben konnen. Damit soll nicht einer Er-
starrung der bestehenden Zustinde das Wort geredet oder zum Ausdruck
gebracht werden, dass keine echten Probleme vorldgen, die nach einer
Losung rufen. So ist beispielsweise kaum bestritten, dass in der Aufgaben-
teilung zwischen Bund und Kantonen eine grundlegende Anderung in An-
griff genommen werden muss. Es ist der Expertenkommission beizupflich-
ten, wenn sie argumentiert, Bund und Kantone befidnden sich in einem Zu-
stand arger Verfilzung der Kompetenzen und Finanzen. Gerade hier zeigt
aber der Verfassungsentwurf keine Losung auf; er schiebt sie lediglich auf
den Gesetzgeber ab. Dieses Problem stellt sich denn auch in der Tat in nur
geringem Mass auf der Ebene der Verfassung, zur Hauptsache aber auf
derjenigen der Bundesgesetze und der Verordnungen. Fiir die anzustre-
bende Bereinigung, die ohnehin nur in kleinen Schritten wird erfolgen
konnen, bedarf es keiner Totalrevision der Bundesverfassung.

Der Schweizer bekundet gegeniiber dem Staat ein gesundes Misstrauen.
Dieser Grundhaltung widerspricht es, wenn man dem Bundesgesetzgeber
kaum begrenzte Kompetenzen iibertrigt und die verfassungsmissigen
Schranken abbaut oder ganz beseitigt. Es kommt gewiss nicht von unge-
fihr, dass in jiingerer Zeit in neuen Kompetenznormen der Bundesyerfas-
sung dem Gesetzgeber detaillierte Anweisungen mitgegeben werden. Erin-
nert sei etwa an den Art. 34auater BV {jber die Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge. Nicht nur fiir die Sozialpolitik, sondern auch fiir die
Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik ist dieses Misstrauen in beson-
derem Mass gerechtfertigt.
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Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik

Die zentrale Frage, die sich unter diesem Titel stellen wird, geht dahin, ob
der Entscheid iiber das Wirtschaftssystem, das in unserm Land Geltung
haben soll, auf der Stufe der Verfassung getroffen oder dem Belieben des
Gesetzgebers iiberlassen werden soll.

Die gegenwidrtige Rechtslage

Die geltende Bundesverfassung garantiert in Art. 31 Abs. 1 die «Handels-
und Gewerbefreiheit». Diese Norm hat eine Doppelfunktion: Einerseits
wird damit die private wirtschaftliche Betidtigung als Grundrecht aner-
kannt, und anderseits wird das Wirtschaftssystem der Marktwirtschaft in
der Verfassung verankert. Einschrinkungen der Handels- und Gewerbe-
freiheit sind nur moglich, sofern sie von der Bundesverfassung ausdriick-
lich oder implizite als zuldssig erkldrt werden. Als Beispiele fiir ausdriick-
liche Einschrinkungen seien aufgefiihrt: Art. 31Ys Abs. 3 BV gibt dem
Bund die Kompetenz fiir Massnahmen zu folgenden Zwecken, wobei noti-
genfalls von der Handels- und Gewerbefreiheit abgewichen werden kann:
Zur Erhaltung wichtiger, in ihren Existenzgrundlagen gefihrdeter Wirt-
schaftszweige oder Berufe; zur Erhaltung eines gesunden Bauernstandes
und einer leistungsfahigen Landwirtschaft sowie zur Festigung des bauer-
lichen Grundbesitzes; zum Schutz wirtschaftlich bedrohter Landesteile; zu
Vorschriften gegen volkswirtschaftlich oder sozial schidliche Auswirkun-
gen von Kartellen und #hnlichen Organisationen sowie iiber vorsorgliche
Massnahmen fiir Kriegszeiten. Art. 3]auinauies ermgglicht Massnahmen der
Konjunkturpolitik in den Bereichen des Geld- und Kreditwesens sowie der
Aussenwirtschaft.

Als Beispiele fiir andere Einschrankungen der Handels- und Gewerbe-
freiheit seien erwdhnt: Art. 23bs ijber das Getreidemonopol des Bundes;
Art. 26 iiber Bau und Betrieb der Eisenbahnen; Art. 26 iiber Rohrlei-
tungsanlagen und Art. 31ter iiber die Gesetzgebung der Kantone iiber das
Gastwirtschaftsgewerbe.

Bei der auf diesen Verfassungsbestimmungen beruhenden gesetzgebe-
rischen und administrativen Tétigkeit des Bundes bzw. der Kantone hat es
jedoch nicht sein Bewenden. Es gibt ein weites Gebiet der Wirtschafts-
politik, das nicht mit der Handels- und Gewerbefreiheit im Widerspruch
steht oder nicht stehen muss und infolgedessen «systemkonform» ist, so
das Zollwesen, die Geld- und Wiahrungsordnung, finanzielle Férderungs-
massnahmen (Bundesbeschluss iiber Finanzierungsbeihilfen zugunsten



TOTALREVISION 935

wirtschaftlich bedrohter Landesteile, Investitionshilfe fiir das Berggebiet,
Exportrisikogarantie), Konjunkturpolitik. Hinzu kommt das breite Feld
der wirtschaftspolizeilichen Massnahmen von Bund und Kantonen, die mit
der Handels- und Gewerbefreiheit vereinbar sind, und wofiir die allgemeine
verfassungsmissige Grundlage Art. 31%s Abs. 2 BV liefert.

Die Expertenkommission entwickelt eine schiefe Optik, wenn sie argu-
mentiert, es gehe heute nicht mehr an, die Handels- und Gewerbefreiheit
als alleingiiltigen Leitsatz unserer gesamten Wirtschaftsordnung anzusehen,
dem Vorrang gegeniiber den andern Verfassungsbestimmungen im Be-
reiche der Wirtschaftsordnung zukomme und der eine allgemeine Ent-
scheidung gegen jedwede staatliche Wirtschaftspolitik oder -intervention
iiberhaupt bedeute (Bericht S. 73). Aufgrund der der Handels- und Ge-
werbefreiheit innewohnenden Doppelfunktion gewinnt dieser Rechtssatz
aus der Natur der Sache heraus auf dem Gebiet der Wirtschaftsordnung
eine vorrangige Bedeutung.

Damit ist aber keineswegs eine «allgemeine Entscheidung gegen jed-
wede staatliche Wirtschaftspolitik oder -intervention» getroffen. Die Ex-
pertenkommission hat iibersehen, dass es, wie angedeutet, einen grossen
Bereich systemkonformer Wirtschaftspolitik gibt, die mit der Handels- und
Gewerbefreiheit nicht in Konflikt gerit.

Die Konzeption des Verfassungsentwurfs

Man mag den Begriff «Handels- und Gewerbefreiheit» als iiberholt emp-
finden und daher geneigt sein, ihn durch einen moderneren zu ersetzen.
Dies ist aber von untergeordneter Bedeutung. Dem Inhalt nach etabliert
dieses Grundrecht, wie dargelegt, verfassungsrechtlich, in Verbindung mit
der Eigentumsfreiheit und der Vertragsfreiheit, die Wirtschaftsordnung
der Marktwirtschaft. Wettbewerbspolitische Vorkehren, die sich gegen
Kartelle und @hnliche Organisationen richten und nach liberaler Doktrin
ein Element der Marktwirtschaft bilden, sind nach Massgabe von Art. 31bis
Abs. 3 lit. d BV zulissig.

Der Verfassungsentwurf bedeutet nun demgegeniiber eine fundamentale
Anderung. Unter den Grundrechten findet sich zwar auch die «Wirtschafts-
freiheit>. (Die Varianten der Kommissionsminderheit bleiben hier unbe-
riicksichtigt.) Art. 19 Abs. 1 des Entwurfs sagt aus: «Die private wirt-
schaftliche Betitigung ist im Rahmen der Gesetzgebung gewdhrleistet.»
Vorausgehend wird in Art. 18 die Berufswahlfreiheit separat garantiert. Im
Gegensatz zu den meisten andern Grundrechten ist jedoch die Wirtschafts-
freiheit nur «im Rahmen der Gesetzgebung» gewihrleistet. Sie kann durch
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den Gesetzgeber eingeschriankt werden, und zwar in fast beliebiger Weise,
so weitgehend, dass ein System der Zentralverwaltungswirtschaft etabliert
werden konnte. Wohl statuiert Art. 23 Abs. 1, dass der Kern der Grund-
rechte unantastbar sei; doch diesen Kern zu definieren, wire wiederum
Sache des Gesetzgebers. Es ist offensichtlich, dass eine gewisse Absiche-
rung nur noch in der Anrufung des Stimmbiirgers durch das fakultative
Referendum gegeben wire, kaum jedoch durch die neu zu schaffende
Moglichkeit, die Anwendung von Bundesgesetzen auf ihre Ubereinstim-
mung mit der Bundesverfassung durch das Bundesgericht iiberpriifen zu
lassen. |

Der Entscheid iiber die Wirtschaftsordnung ist somit nicht mehr in der
Verfassung getroffen, sondern der Gesetzgebung vorbehalten. Um die
Tragweite dieses Konzepts beurteilen zu konnen, miissen auch die Bestim-
mungen iiber die Eigentumsordnung und Eigentumspolitik sowie jene iiber
die Sozialordnung beriicksichtigt werden.

Dass hinsichtlich der Wirtschafts- wie auch der Eigentums- und Sozial-
ordnung die Verfassung «offen» gestaltet wird, besagt an sich noch nicht,
dass in der Gesetzgebung Elemente der Zentralverwaltungswirtschaft iiber-
handnehmen. Dieser Weg wire aber nicht mehr verbaut.

Indessen weisen verschiedene Bestimmungen des Verfassungsentwurfs
eindeutig in die Richtung einer Relativierung oder gar Aushohlung der
Wirtschaftsfreiheit und somit der Marktwirtschaft. Diesbeziiglich ist in
erster Linie eine kritische Wiirdigung von Art. 31 des Entwurfs mit dem
Titel «Wirtschaftspolitik»> vorzunehmen. Der hier aufgestellte, nicht ab-
schliessende Katalog von teilweise weitgesteckten wirtschaftspolitischen
Zielen ist gemiss Art. 19 ausschlaggebend fiir den Inhalt, der der Wirt-
schaftsfreiheit zu verleihen ist. Da die zuldssigen Massnahmen nicht um-
schrieben sind, konnte der Gesetzgeber in der Verfolgung der an sich
schon fragwiirdigen wirtschaftpolitischen Ziele nach freier Wahl in die
Wirtschaftsfreiheit eingreifen, und zwar ohne Riicksicht darauf, ob der-
artige Eingriffe zur Zielerreichung iiberhaupt notwendig, systemkonform
sind oder nicht. Es wird in Art. 31 postuliert, dass der Staat eine ausge-
glichene wirtschaftliche Entwicklung fordere sowie Arbeitslosigkeit und
Teuerung verhiite und bekampfe. Vollig offen wird gelassen, mit welchen
konkreten Mitteln dies bewerkstelligt werden soll. Nichts wiirde den Ge-
setzgeber beispielsweise daran hindern, zur Bekdmpfung der Teuerung eine
allgemeine Preiskontrolle anzuordnen, obwohl sie die Wirtschaftsfreiheit in
gravierender Weise verletzt und nicht kausalbezogen ist. Wenig prizise
und nicht abgegrenzte Befugnisse bzw. Auftrige werden dem Staat iiber-
tragen durch die weiteren Ziele, wonach die Wihrung zu schiitzen und die
Geldmenge zu kontrollieren sei; dass die Versorgung des Landes mit
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Energie, lebenswichtigen Giitern und Dienstleistungen sichergestellt wer-
den miisse; dass fiir eine sparsame Verwendung von Rohstoffen und Ener-
gie zu sorgen wire; dass der 6ffentliche und der private Verkehr aufeinan-
der abzustimmen seien; dass die Aussenwirtschaft auf die Ziele der Aussen-
politik abgestimmt werden miisse. In Missachtung der Proportionen wird
alsdann die Bedeutung des Schutzes der Konsumenten besonders heraus-
gehoben, indem diesem Anliegen ein eigener Artikel (Art. 33) gewidmet
ist, der wiederum als Generalnorm verlangt: «Das Gesetz schiitzt die Kon-
sumenten und setzt der Werbung Schranken.»

Die Wirtschaftsfreiheit erfihrt eine zusétzliche Gefdhrdung durch
Art. 34 iiber die Wirtschaftstitigkeit des Staates und die Moglichkeit der
Verstaatlichung. Danach kann der Staat wirtschaftlich tédtig werden, wo es
im «Offentlichen Interesse» liegt, und einzelne Wirtschaftsbereiche oder
einzelne Unternehmungen kdnnen verstaatlicht werden, wenn die Weiter-
fithrung der privaten Wirtschaftstitigkeit das offentliche Interesse schwer
beeintrdachtigen wiirde. Wenn man bedenkt, wie vage der Begriff «offent-
liches Interesse» ist, und wie stark dessen Interpretation im Zeitablauf
variieren kann, ist die Folgerung naheliegend, dass mit Art. 34, zumindest
verfassungsrechtlich, der Marsch in das sozialistische Wirtschaftssystem
ermoglicht wire. Richtig ist auf der andern Seite, dass die Notwendigkeit
der Wettbewerbspolitik in einem separaten Verfassungsartikel zum Aus-
druck gebracht wird (Art. 32, Abs. 1).

Offenkundige Attacken auf die Wirtschaftsfreiheit und die Marktwirt-
schaft ergeben sich sodann aus Bestimmungen der Sozialordnung und der
Eigentumspolitik, namlich aus

— Art. 26 Abs. 1 lit. b) liber das Recht auf Arbeit und den Arbeitnehmer-
schutz;

— Art. 29 Abs. 1 lit. ¢) iiber die Mitbestimmung an Unternehmensent-
scheidungen;

— Art. 29 Abs. 1 lit. d) iiber die Rechtsstellung der von Unternehmens-
entscheidungen direkt betroffenen Dritten;

— Art. 30 lit. d) iliber die Verhinderung einer iibermissigen Konzentration
von Vermogen und Grundeigentum;

— Art. 30 lit. e) iiber die Bekdmpfung volkswirtschaftlich oder sozial
schadlichen Gewinnstrebens.

Was diese beiden zuletzt genannten Auftrige betrifft, konnen sie wohl
nicht mit repressiven Massnahmen erfiillt werden, schon deshalb nicht,
weil taugliche Kriterien fiir die Umschreibung der entsprechenden Sachver-
halte nicht zu finden sind. Was immer damit gemeint sein soll, konnen
solche Erscheinungen kaum auftreten, wenn die Volkswirtschaft im Gleich-
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gewicht ist, und der Wettbewerb auf den verschiedenen Mirkten aus-
reichend funktioniert.

In diesem Zusammenhang kann nicht ndher untersucht werden, ob auch
aufgrund der Finanzordnung, wie sie im 4. Kapitel des Zweiten Teils des
Verfassungsentwurfs niedergelegt ist, vor allem durch die Gestaltung von
Steuern und Lenkungsabgaben, dirigistische Eingriffe in die Wirtschaft
erfolgen kdnnten.

- Fazit

Unsere teils stichwortartige Analyse ldsst deutlich werden, dass mit dem
Verfassungsentwurf eine weitgehend zentralgelenkte Wirtschaft nicht nur
ermoglicht, sondern auch vorprogrammiert wird. Dass der vorgeschlagene
Ausbau der Verfassungsgerichtsbarkeit, wonach (geméss Art. 109 des Ent-
wurfs) die Verfassungswidrigkeit eines Bundesgesetzes im Falle seiner An-
wendung beim Bundesgericht geltend gemacht werden kann, eine Schutz-
wirkung zu entfalten vermdochte, ist eine Illusion. Dem Entwurf mangelt es
an normativer Substanz, die fiir den Verfassungsrichter wegweisend sein
miisste. Das Verhiltnisméssigkeitsprinzip sowie das Willkiirverbot gemadss
Art. 5 bringen keine ausreichende Hilfe. Ein Gericht ist zudem nicht die
geeignete Instanz, um iiber die Zuléssigkeit allgemeiner wirtschaftspoliti-
scher Massnahmen, etwa einer Preis- oder Investitionskontrolle oder einer
Verstaatlichung, zu befinden. Man stosst hier bald an die Grenzen richter-
licher Rechtsanwendung.

Nachdem nun der neue Konjunkturartikel 31avinauies BY Wirklichkeit
geworden ist, wird die Argumentation der Expertenkommission zugunsten
einer Neugestaltung der verfassungsrechtlichen Bestimmungen iiber die
Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik zu einem grossen Teil gegen-
standslos. Von der Forderung, dass das marktwirtschaftliche System auf
Verfassungsbasis abgesichert bleiben muss und dem Bundesgesetzgeber
klare Schranken zu setzen sind, konnen unseres Erachtens keine Abstriche
gemacht werden. Fiir die Wirtschaftspolitik im engeren Sinn verfiigt der
Bund sodann heute iiber ausreichende Kompetenzen. Wo ihm noch zusitz-
liche Befugnisse zu erteilen sind, wie beispielsweise auf dem Gebiet des
Verkehrs und allenfalls auf demjenigen des Energiewesens, kann es durch
Partialrevisionen der Verfassung geschehen.

Die Erfahrung wihrend der letzten Jahre der wirtschaftlichen Rezession
hat im iibrigen mit aller Deutlichkeit zutage gefordert, dass die Moglich-
keiten des Staates, den Gang der Dinge zu beeinflussen, eng begrenzt sind,
und zwar nicht wegen fehlender Rechtsgrundlagen, sondern wegen 6kono-
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mischer Sachverhalte, die teils ausserhalb der Landesgrenze liegen und
unserm Zugriff entzogen sind. Der Glaube der «Machbarkeit», von dem
die Autoren des Verfassungsentwurfs so sehr ergriffen zu sein scheinen,
durfte gerade angesichts der sich zeitweilig manifestierenden Hilflosig-
keit unserer Behorden gegeniiber dem Wechselkursproblem doch erschiit-
tert werden.

Man braucht der Expertenkommission keinen Vorwurf daraus zu
machen, dass sie dieses Verfassungsprojekt vorgelegt hat. Es ist gewiss
eine Herausforderung; gleichzeitig kann es aber als Chance genutzt werden,
die positiven Werte der geltenden verfassungsrechtlichen Ordnung wieder

zu erkennen und ins Licht zu stellen.

Curlingferien

Curling-Eisplétze | Danach Sauna und Mas-

sage im Hotel eigenen

inmitten der herr-
“““““ 2 lichen Bergwelt
des Biindner Oberlan-
des. Dazu 3 Rinks in der
Kunsteishalle fiir uner-
mudliche Curler (oder:
Schlechtwetter-Curler).

Herrliche gepflegte Spa-
zierwege.

B Pork Hote

H. Nussli-Bezzola

N

Die Oase zeitgemasser Hotelkultur

Therapiezentrum oder
ein Bad im geheizten
Hallenschwimmbad.

Kulinarische Abwechs-
lung in unseren Restau-
rants.

Verlangen Sie unser Son-
derangebot!

Tel. 081391181, Telex 74 125
7018 Flims

\Waldhaus
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	In die verkehrte Richtung : Überlegungen zum Verfassungsentwurf, insbesondere zum neuen Konzept der Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik

